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Vergütungsvereinbarung 2026 
gemäß §§ 85, 87 SGB XI und § 75 SGB XII 

 

Pflegegrad 1 2 3 4 5 

Pflegeanteil (ab 01.02.2026) 72,71 € 93,22 € 110,12 € 127,74 € 135,66 € 

zzgl. Ausbildungsumlagen* 
(ab 01.01.2026) 5,68 € 

Pflegeanteil gesamt 78,39 € 98,90 € 115,80 € 133,42 € 141,34 € 

Unterkunft und Verpflegung  
(ab 01.02.2026) 42,87 € davon für Unterkunft: 

davon für Verpflegung: 
24,22 € 
18,65 € 

Investitionskosten*  
(ab 01.01.2025) 22,42 € Doppelzimmer / 23,54 € Einzelzimmer 

Tägliches Gesamt-Heimentgelt 
Doppelzimmer 143,68 € 164,19 € 181,09 € 198,71 € 206,63 € 

Monatliches Heimentgelt  
(30,42 Tage) 4370,75 4994,66 € 5508,76 € 6044,76 € 6285,68 € 

 
./. Leistung 

der Pflegekasse 
  

- 0,00 € - 805,00 € - 1319,00 € -1855,00 € -2096,00 € 

Monatliche Heimkosten 4370,75 € 4189,66 € 4189,76 € 4189,76 € 4189,68 € 

Abzüglich 43c SGB XI Zu-
schlag** der Pflegekasse Siehe untenstehende Liste 

Einzelzimmer-Zuschlag* 
täglich 1,12 Euro 

 
Der einrichtungseinheitliche monatliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2-5 beträgt 2030,89 €. 
*   Unter bestimmten Voraussetzungen übernimmt das Sozialamt ganz oder teilweise unsere täglichen  
    Investitionskosten in Form von Pflegewohngeld. 
 
** Bewohner im Pflegegrad 2 bis 5 werden durch einen Leistungszuschlag der Pflegekassen nach  
    § 43c SGB XI in Bezug auf die Eigenanteile entlastet. Die Höhe dieses Zuschlags steigt je nach Dauer 
    des Leistungsbezuges: 
 

• Bei Leistungsbezug bis einschließlich 12 Monate erhalten Pflegebedürftige einen Leistungszu-
schlag in Höhe von 15 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Auf-
wendungen = 330,55 Euro. 

 



 

 

• Bei Leistungsbezug von mehr als 12 Monaten erhalten Pflegebedürftige einen Leistungszu-
schlag in Höhe von 30 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Auf-
wendungen = 661,10 Euro. 

 
• Bei Leistungsbezug von mehr als 24 Monaten erhalten Pflegebedürftige einen Leistungszu-

schlag in Höhe von 50 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Auf-
wendungen = 935,58 Euro. 

 
• Bei Leistungsbezug von mehr als 36 Monaten erhalten Pflegebedürftige einen Leistungszu-

schlag in Höhe von 75 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Auf-
wendungen = 1403,36 Euro. 
 

Bei gesetzlich Versicherten rechnet der Heimträger auf dieser Basis den Leitungszuschlag direkt mit der 
Versicherung ab, so dass sich der Eigenanteil des Bewohners verringert. Privat Versicherte behalten dage-
gen einen unveränderten Eigenanteil und erhalten den Leistungszuschlag von ihrer Versicherung erstattet. 
 

Informationen zur Kurzzeit- und Verhinderungspflege 
Die Pflegekasse übernimmt für die Kurzzeitpflege und die Verhinderungspflege einen gemeinsamen Jahres- 
Betrag von 3539,00 Euro zur Deckung der Pflegekosten. Investitionskosten werden sowohl bei der Kurzzeit-  
als auch bei der Verhinderungspflege innerhalb NRW durch das Land getragen. Die Hotelkosten können u.U. 
über die zusätzlichen Betreuungsleistungen von der Pflegekasse erstattet werden. 
 

 


